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1 	T 474/89 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Einspruchsabteilung hat durch die Zwischenentscheidung 

vom 31. Mai 1989 entschieden, das Patent Nr. 0 045 167 in 

geandertem Umfang aufrechtzuerhalten. 

Gegen die Entscheidung hat die Einsprechende mit Schreiben 

vom 24. Juli 1989 Beschwerde eingelegt und die Beschwerde-

gebühr entrichtet. Sie hat die Beschwerdebegründung mit 

Schreiben vom 27. September 1989 eingereicht. 

Mit Schreiben vom 15. November 1990 beantragt die 

Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) das Patent 	- 

Nr. 0 046 167 mit Wirkung für alle benannten 

Vertragsstaaten zu widerrufen. 

Entscheidungsgrände 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Beantragt der Patentinhaber selbst den Widerruf des 

Patents, so ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben 

und das Patent zu widerrufen (siehe Entscheidungen 

T 237/86, AB1. EPA 07/87, 261 und T 186/84, AB1. EPA 

03/86, 79). 
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2 	 T 474/89 

Entscheidungsfor,el 

Aim diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und das Patent 
Nr. 0 046 167 wird viderrufen. 

Die GeschAftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 P. Lançon 
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